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Neue Fristen im
Gewährleistungsrecht

Am 1. Jänner 2022 tritt
die Reform des Ge-
währleistungsrechts

in Kraft. Diese Reform be-
rücksichtigt die zunehmen-
de Digitalisierung und stärkt
den Schutz der Verbraucher.
Auch wenn es grundsätzlich
beim bekannten Konzept
des Gewährleistungsrechts
bleibt, ergeben sich doch ei-
nige Neuerungen, unter an-
derem was die Fristen an-
belangt: Bei Auftreten eines
Mangels im Zusammenhang
mit einem Warenkauf wird
nunmehr innerhalb einer
Frist von einem Jahr (nicht
mehr sechs Monaten) vermu-
tet, dass der Mangel schon
zum Zeitpunkt der Übergabe
vorlag.

Dies gilt künftig auch für
digitale Leistungen; wenn in-
nerhalb eines Jahres nach der
Bereitstellung der digitalen

Leistung ein Mangel hervor-
kommt, wird ebenso vermu-
tet, dass er bereits bei Bereit-
stellung vorgelegen ist.

Fristen
Zu unterscheiden sind künf-
tig Gewährleistungs- und
Verjährungsfristen: Die Ge-
währleistungsfrist ist der
Zeitraum, in dem ein Man-
gel hervorkommen muss, um
eine gewährleistungsrecht-
liche Haftung auszulösen.
Diese Frist beträgt nach wie
vor für bewegliche Sachen
zwei Jahre, für unbewegliche
drei Jahre. Neu ist jedoch,
dass nunmehr nach Ablauf
der Gewährleistungsfrist ei-
ne Verjährungsfrist von drei
Monaten gilt, um den Man-
gel geltend zu machen. Bei
einem Warenkauf tritt die
Verjährung daher nach zwei
Jahren und drei Monaten ein.
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Fragen zum Thema
„Gewährleistungsrecht“
beschäftigen uns bereits
seit einigen Jahren als
Rechtsberater eines großen
Automobilkonzerns, der
Sammelklagen gegenüber-
steht.

Unser Credo ist die recht-
liche Beratung auf höchs-
tem Niveau in allen
Rechtsbereichen.

Diesem Anspruch werden wir
durch die Spezialisierungen
unserer Juristen gerecht.
Sie bieten Beratung in allen
Schwerpunktbereichen des
Wirtschaftsrechts an.
Mit über 25 top ausgebildeten
Juristen aus den verschiedens-
ten Bereichen erreichen wir
ein bestmögliches Ergebnis
für unsere nationalen und
internationalen Mandanten.

Mit Verständnis für die
Sache, für die Anliegen jedes
einzelnen Mandanten, mit
bester Qualität, persönlicher
Beratung und einem hohen
Ausmaß an Professionalität
stehen wir gerne an der Seite
unserer Mandanten.

Klimaschutz wird zur Chefsache
Studie. Unternehmen ohne klaren und nachvollziehbaren ESG-Fokus
riskieren den Verlust von Anlegern und damit von Milliarden an Kapital.

VON ANDRÉ EXNER

U mwelt (Environmental), Soziales
(Social) und verantwortungsvolle
Unternehmensführung (Governan-

ce): Das Akronym ESG ist am Kapitalmarkt
heute mindestens so wichtig, wie ATX, DAX
oder EZB. So kommen immer mehr Green
Bonds auf den Kapitalmarkt – zuletzt etwa
hat die Bank Hypo Oberösterreich einen 250
Millionen Euro schweren Green Bond zur Fi-
nanzierung von grünen Immobilienprojek-
ten begeben und wurde dabei von der Wirt-
schaftskanzlei Wolf Theiss beraten.

Das hohe Interesse der Anleger an
ESG–Themen gießt eine neue Studie des Be-
ratungs- und Prüfungsunternehmens PwC in
Zahlen. Dabei wurden mehr als 200 institu-
tionelle Anleger befragt, die zusammen ein
Vermögen von mehr als elf Billionen US-Dol-
lar verwalten. Und es zeigt sich: ESG-Fakto-
ren entwickeln sich weltweit zum alles ent-
scheidenden Investitionskriterium. Etwa die
Hälfte der befragten Anleger ist bereit, sich
von einem Unternehmen zu distanzieren,
das zu wenig ESG-Maßnahmen ergreift.

Rendite muss stimmen
Dass sich Umweltschutz und gesellschaftli-
che Verantwortung nicht an Ertragszielen
spießen können, ist für die Investoren eben-
falls klar: Das Management muss ESG zur
Chefsache machen, aber auch die Zahlen
müssen weiterhin stimmen. Denn die Hälfte
der befragten Anleger würde gar keine nied-
rigeren Erträge akzeptieren, die mit den Kos-
ten und dem Aufwand der ESG-Strategie ar-
gumentiert würden. „Unsere Studie verdeut-
licht, dass Investoren den Fokus gleichzeitig
auf kurzfristige Ergebnisse und längerfristi-
ge gesellschaftliche Themen legen“, betont

Peter Pessenlehner, Leiter des Bereichs Wirt-
schaftsprüfung bei PwC Österreich. „ESG
wird mittlerweile von allen institutionellen
Anlegergruppen als wesentlicher Teil der
Unternehmensstrategie vorausgesetzt. Mer-
ken Anleger, dass hier kein Engagement vor-
handen ist, werden sie sofort aktiv. Das kann
auch bedeuten, dass sie sich von einem In-
vestment trennen, ihre Aktienpakete ver-
kaufen und anderswo anlegen.“

Bessere Berichterstattung erwünscht
83 Prozent der Befragten begrüßen eine
detaillierte Berichterstattung über den ak-
tuellen Stand und das Engagement von
Unternehmen im Zusammenhang mit ESG.
Doch auch hier muss das Management in
der Regel noch viele Hausaufgaben erledi-
gen: Lediglich ein Drittel erachtet die Qua-
lität der eingesehenen ESG-Berichterstat-
tung als gut.

Dazu kommt, dass viele Angaben schwer
nachvollziehbar sind – Stichwort „Green-
washing“. Für drei Viertel der befragten In-
vestoren ist es daher äußerst wichtig, dass
ESG-bezogene Kennzahlen unabhängig ge-
prüft und im Idealfall auch branchenüber-
greifend vereinheitlicht werden. Denn für
eine ähnlich große Anzahl (73 Prozent) wäre
es wichtig, die ESG-Leistung verschiedener

Unternehmen vergleichen zu können. Und
auch wenn „Social“ und „Governance“ zäh-
len: Der Schwerpunkt sollte auf dem „E“ lie-
gen. Aktivitäten zum Klimaschutz stellen
laut der PwC-Studie das wichtigste Krite-
rium aus dem ESG-Spektrum dar, wobei die
Reduktion von Scope-1- und Scope-2-Treib-
hausgasemissionen das meistgenannte The-
ma ist (65 Prozent, Anm.), auf das sich Un-
ternehmen in den kommenden Jahren kon-
zentrieren müssen.

Damit das gelingt, sollte der Bereich ESG
in die Unternehmensstrategie stärker einge-
bettet werden – und Führungskräfte, insbe-
sondere CEOs, müssen selbst die Verantwor-
tung dafür übernehmen. „ESG darf keine
Nebensächlichkeit sein, sondern muss zen-
traler Bestandteil der Unternehmensstrate-
gie sein“, sagt Hans Hartmann, Partner für
den Bereich ESG-Reporting bei PwC Öster-
reich. „Zum Aufzeigen von ESG-Engagement
und -Leistung wird außerdem ein ganzheitli-
cher Ansatz in der Berichterstattung benö-
tigt. Letztendlich zeigt unsere Studie, dass
Unternehmen ihrer ESG-Leistung den glei-
chen Stellenwert einräumen müssen wie all
ihren anderen Unternehmens- und Finanz-
kennzahlen. Denn nur so können sie die An-
forderungen der Investoren erfüllen und
diese langfristig überzeugen.“

Wie der Klimawandel
Kapitalmarkt und
Reporting beeinflusst

VON ANDRÉ EXNER

D er Klimawandel bedeutet für den
Kapitalmarkt eine massive Verände-
rung auf der Nachfrageseite und

führt zu einer internationalen Trendwende:
Das sagt Peter Wagesreiter, Rechtsanwalt
und Partner bei der Kanzlei HSP.law. „Am
Kapitalmarkt geht es für Anleger nicht mehr
nur um Profit, sondern auch um die Frage,
welche sozialen und ökologischen Folgen
ein Investment haben kann“, so der Rechts-
experte. Auch für Unternehmen werde es
daher zunehmend relevanter, Nachhaltig-
keitsbelange zu beachten und darüber zu be-
richten, um auch weiterhin für Anleger at-
traktiv zu sein, meint Wagesreiter weiter:
„Bei unseren Mandanten merken wir, dass
Sustainability-Linked Bonds mehr und mehr
in den Fokus rücken und die Beachtung von
ESG-Kriterien zu einem ausschlaggebenden
Kriterium für oder gegen Investitionen ge-
macht werden.“

Begleitet werden diese Regelungen auch
von internationalen Rechtsakten. Ein be-
sonderes Augenmerk sollten Unternehmen
laut HSP.law auf die Standards der Global
Reporting Initiative (GRI) legen: Die GRI ist
das international am meisten angewandte
Rahmenwerk zur Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung. Neben den universellen Stan-
dards finden sich dort auch noch themen-
spezifische Standards der Global Reporting
Initiative für Ökonomie, Ökologie und So-
ziales. „Eine konsistente Berichterstattung
nach den GRI-Standards erfüllt auch die ge-
setzlichen Anforderungen im UGB, sofern
dabei auch über Risiken berichtet wird“,
weist Wagesreiter hin. Auch gibt es eine
Reihe weiterer Rahmenwerke – doch allein
die GRI-Standards fokussieren sich darauf,
eine konkrete und international anerkannte
Leitlinie für die nichtfinanzielle Berichter-
stattung zu bilden.

Der Fokus auf Nachhaltigkeit ist wichtig, um Anleger von einem Engagement zu überzeugen. [ Siemens AG ]
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